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Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 54 Abs. 1 BGG wird das bundesgerichtliche Verfahren in einer der
Amtssprachen geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Von
dieser Regel abzuweichen besteht hier kein Grund. Das Urteil des Bundesgerichts ergeht
deshalb in deutscher Sprache, auch wenn der Beschwerdeführer die Beschwerde in
französischer Sprache eingereicht hat, wie es Art. 42 Abs. 1 BGG zulässt.

E. 2
Angefochten ist ein selbständig eröffneter Zwischenentscheid über ein Ausstandsbegehren (
Art. 92 Abs. 1 BGG ) im Rahmen eines Strafverfahrens. Dagegen steht die Beschwerde in
Strafsachen an das Bundesgericht nach Art. 78 ff. BGG grundsätzlich offen. Ob auch die
weiteren Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind (vgl. insb. Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5
BGG), kann mit Blick auf die nachfolgenden Ausführungen offenbleiben.

E. 3.1
Die Beschwerde in Strafsachen setzt ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung
des angefochtenen Entscheids voraus ( Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG ). Dieses muss aktuell
sein; es muss also nicht nur im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung, sondern auch noch
im Zeitpunkt der Urteilsfällung bestehen ( BGE 137 I 296 E. 4.2). Mit diesem Erfordernis
soll sichergestellt werden, dass das Gericht konkrete und nicht bloss theoretische Fragen
entscheidet ( BGE 140 IV 74 E. 1.3.1). Fällt das schutzwürdige Interesse im Laufe des
Verfahrens dahin, wird die Sache grundsätzlich als erledigt erklärt ( BGE 142 I 135 E.
1.3.1).

E. 3.2
Der Beschwerdeführer stellte sein Ausstandsbegehren im Rahmen seiner Beschwerde gegen
die Einstellungsverfügung vom 21. Juni 2021. Sein Antrag lautet dahingehend, dass die
Strafuntersuchung - nach Aufhebung der Einstellungsverfügung - durch "einen anderen
Staatsanwalt bzw. eine andere Staatsanwältin fortzuführen" sei und wird mit der "nicht
nachvollziehbaren Untätigkeit der Staatsanwaltschaft" begründet, also jenen angeblichen
Verfahrensfehlern, die auch im Rahmen der Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung
vorgebracht werden.

E. 3.3



Angesichts dieser Umstände stellt sich die Frage, ob das Ausstandsbegehren des
Beschwerdeführer nicht dahingehend zu verstehen ist, dass er den Ausstand des
fallführenden Staatsanwalts lediglich für den Fall der Gutheissung seiner Beschwerde
gegen die Einstellungsverfügung und die damit verbundene Weiterführung der
Strafuntersuchung verlangt. Diesfalls würde sich das vorliegende Verfahren, angesichts der
inzwischen rechtskräftigen Einstellung der Strafuntersuchung (siehe dazu Verfahren
7B_569/2024), als gegenstandslos erweisen. Indessen scheinen sowohl die Vorinstanz, die
das Ausstandsgesuch eigenständig und vor dem Entscheid in der Hauptsache behandelt hat,
als auch der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer, der gegen beide Entscheide
Beschwerde führt, von einer eigenständigen Bedeutung des Ausstandsgesuchs auszugehen.
Ob dies zutrifft, braucht mit Blick auf das Nachfolgende nicht abschliessend beantwortet zu
werden.

E. 4
Der Beschwerdeführer begründete sein Ausstandsgesuch gegen den fallführenden
Staatsanwalt mit dessen angeblich mangelhafter Führung des Vorverfahrens.

E. 4.1
Fehlerhafte Verfügungen und Verfahrenshandlungen begründen für sich grundsätzlich
keinen Anschein der Voreingenommenheit. Materielle oder prozessuale Rechtsfehler
stellen einzig dann einen Ausstandsgrund gemäss Art. 56 lit. f StPO dar, wenn sie besonders
krass sind oder wiederholt auftreten, sodass sie einer schweren Amtspflichtverletzung
gleichkommen und sich einseitig zulasten einer der Prozessparteien auswirken; andernfalls
begründen sie keinen Anschein der Befangenheit ( BGE 143 IV 69 E. 3.2; 141 IV 178 E.
3.2.3; 138 IV 142 E. 2.3). Das Ausstandsverfahren dient nicht dazu, den Parteien zu
ermöglichen, die Art der Verfahrensführung und namentlich die von der Verfahrensleitung
getroffenen Zwischenentscheide anzufechten (Urteil 7B_321/2023 vom 21. Februar 2024
E. 2.4 mit Hinweisen). Gegen Verfahrenshandlungen sind primär die zur Verfügung
stehenden Rechtsmittel auszuschöpfen ( BGE 143 IV 69 E. 3.2; Urteil 7B_319/2023 vom
19. August 2024 E. 2.2).

E. 4.2
Der Beschwerdeführer rügt vor Bundesgericht im Wesentlichen, der fallführende
Staatsanwalt habe entgegen der Ansicht der Vorinstanz zahlreiche schwere
Verfahrensfehler begangen. Damit ist er nicht zu hören: Das Kantonsgericht Luzern hat
rechtskräftig über seine gegen die Einstellung des Verfahrens gerichtete Beschwerde
entschieden und diese auch materiell als unbegründet beurteilt. Der Beschwerdeführer hat
somit die ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel erfolglos ausgeschöpft. Damit muss es
sein Bewenden haben, andernfalls über das Erheben analoger Rügen im Ausstandsverfahren
in Umgehung der anwendbaren Verfahrensordnung eine erneute Überprüfung bereits
rechtskräftig beurteilter Verfahrenshandlungen möglich wäre (vgl. Urteil 7B_118/2022
vom 24. August 2023 E. 9.1).

E. 5
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten und das
Verfahren nicht als gegenstandslos abzuschreiben ist. Bei diesem Verfahrensausgang ist der
Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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